
Variante  1

Stunde
Stunden-
anfang

Stunden-
ende

Pause Stunde
Stunden-
anfang

Stunden-
ende

Pause

1 08:00 08:45 1 08:00 08:30
10 5

2 08:55 09:40 2 08:35 09:05
15 15

3 09:55 10:40 3 09:20 09:50
10 5

4 10:50 11:35 4 09:55 10:25
5 5

5 10:30 11:00
5 11:40 12:25

35 6 11:05 11:35 35
12:55

6 13:00 13:45 7 12:10 12:40 5
Summe 75

8 12:45 13:15
5

7 13:50 14:35
5

8 14:40 15:25

Regelung der Unterrichtszeiten - Neu!
Verkürzter Unterricht - Regelung der 
Unterrichtszeiten

Stunde

3 Pausen, Unterrichtsausfall und Freistunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(1) Die Pausen werden durch die Schulleitung im Rahmen der durch die Schulkonferenz beschlossenen Pausenordnung 
festgelegt. Sie sind so zu bemessen, dass den Schülerinnen und Schülern ausreichend Erholungszeit zur Verfügung steht.

(2) Bei sechs Unterrichtsstunden am Vormittag ist eine Gesamtpausenzeit von mindestens 50 Minuten einschließlich einer 
Frühstückspause von mindestens 15 Minuten vorzusehen. Die Mittagspause soll in einem angemessenen zeitlichen 
Abstand von der Frühstückspause liegen und mindestens 30 Minuten betragen. An Schulen mit Ganztagsangeboten 
richten sich die Pausenzeiten nach den Bestimmungen der VV-Ganztag.

(3) Unterrichtsausfall und Freistunden für Schülerinnen und Schüler sind auf das unterrichtsorganisatorisch unvermeidliche 
Maß zu beschränken. An Unterrichtstagen, an denen die Anzahl der täglichen Unterrichtsstunden die Höchstgrenze 
gemäß Nummer 2 Absatz 4 erreicht, soll an Schulen, die keine Ganztagsschulen sind, höchstens eine Freistunde geplant 
werden. [VV-Schulbetrieb - VVSchulB]


